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I . Einführung 

1. Überblick und allgemeine Einordnung 
der gesetzlichen Rentenversicherungen für Arbeiter und 

Angestellte in Italien und in der Bundesrepublik Deutschland 

a) Überblick über die jeweiligen Rentenversicherungen 

In Italien und in der Bundesrepublik Deutschland bestehen gesetzliche 
Rentenversicherungen für Arbeiter und Angestellte der Privatwirtschaft 1, 
die zum Ende des vorigen Jahrhunderts eingeführt  wurden (in Italien 1898 
zunächst als freiwillige Versicherung, in Deutschland 1889 als Pflichtver-
sicherung)2 und heute - abgesehen von Ausnahmen für einzelne Arbeitneh-
mergruppen - alle Arbeiter und Angestellten erfassen3. 

In einer groben Skizzierimg sind die wesentlichen Merkmale dieser 
gesetzlichen Rentenversicherungen übereinstimmend dahin zu charakteri-
sieren, daß es sich hierbei jeweils um gesetzlich begründete, öffentlich-
rechtlich organisierte Verwaltungseinheiten4 handelt, zu deren vornehm-
lichen Aufgaben neben der Gewährleistung einer Alterssicherung für die 
pflichtversicherten  Mitglieder5 eine Invaliditäts- und Hinterbliebenensiche-
rung gehört. 

Die Finanzierung dieser Alterssicherungssysteme erfolgt durch Beitrags-
zahlungen der versicherten Arbeitnehmer und der Arbeitgeber einerseits 
sowie staatliche Zuschüsse andererseits6, wobei als Finanzierungsverfahren 

1 Die vorliegende Untersuchung wird deshalb auf die Versicherungssysteme der in 
der Privatwirtschaft  tätigen Arbeitnehmer beschränkt, weil in Italien für die im 
öffentlichen  Dienst tätigen Arbeitnehmer - im Gegensatz zur Bundesrepublik 
Deutschland (abgesehen von der Zusatzversorgung des öffentlichen  Dienstes) - ein 
besonderes Alterssicherungssystem besteht (zur Alterssicherung der öffentlich 
Bediensteten in Italien siehe Levi Sandri, Istituzioni di legislazione sociale, 1983, 
S. 113 und 418 f.). 

2 Siehe dazu näher unter I I 1 a und I I I 1 b. 
3 Siehe dazu im einzelnen unter I I 1 b und I I I 1 b; in Italien wird die Rentenpflicht-

versicherung der Arbeiter und Angestellten von dem Istituto nazionale della previ-
denza sociale (INPS) über den „Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti" durchge-
führt  (sogenannter „regime generale"), siehe dazu unter I I 1 a; in der Bundesrepublik 
Deutschland handelt es sich um die gesetzlichen Rentenversicherungen der Arbeiter 
und Angestellten, deren Träger zum einen die Landesversicherungsanstalten, zum 
anderen die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte sind (dazu unter I I I 1 a). 

4 Dazu unter D i a und I I I 1 a. 
5 Zur Versicherungspflicht  siehe unter I I 1 b und I I I 1 b. 
6 Siehe dazu unter I I 1 d und I I I 1 d. 
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anstelle des in der Privatversicherung gebräuchlichen Kapitaldeckungsver-
fahrens das sogenannte Umlageverfahren  verwendet wird 7 . Die Alters-
sicherungsleistungen für die versicherten Arbeitnehmer bestehen in der 
Zahlung einer - unterschiedlich bestimmten - lohnbezogenen Rente8, die 
mit Erreichen der jeweils festgelegten Altersgrenze sowie der Erfüllung wei-
terer Voraussetzungen gewährt9 und als Bestandsrente auch den wirtschaft-
lichen Entwicklungen angepaßt wird 1 0 . 

b) Verfassungsrechtliche Grundlagen der Rentenversicherungen 

Verfassungsrechtliche  Grundlage des italienischen Rentenpflichtversi-
cherungssystems ist die Bestimmung des Art. 38 I I Cost., die als eines der 
sogenannten „sozialen Rechte" in der italienischen Verfassimg 11 den auf die 
Arbeitnehmer 12 bezogenen Sozialleistungsbereich der sogenannten „previ-
denza sociale" regelt13 und jedem Arbeitnehmer unter anderem ein Recht 
darauf einräumt, daß die seinen Lebensbedürfnissen angemessenen Mittel 
für den Fall des Alters bereit- und sichergestellt werden14. Hiermit wird 
zwar kein unmittelbarer Anspruch des Einzelnen auf ein entsprechendes 
staatliches Handeln begründet, vielmehr handelt es sich um einen an den 
Staat gerichteten Gestaltungsauftrag 15, dessen wesentliche Bedeutung darin 
gesehen wird, daß der Staat nicht nur die zur Durchführung  einer 
Alterssicherung notwendigen Organisationsstrukturen zu ermöglichen, 
sondern vielmehr im Sinne eines intervenierenden Staates angesichts der 
zur Staatsaufgabe gewordenen sozialen Vorsorge selbst die notwendigen 
Mittel zur Erfüllung dieses Verfassungsauftrages  zu bestimmen hat und im 
Bedarfsfalle  durch eigene finanzielle Beteiligung sicherstellen muß, daß die 
bezeichneten Rechte auch realisiert werden können16. 

Im Gegensatz zur italienischen Verfassung enthält das deutsche Grundge-
setz keine entsprechend spezifische Regelung, vielmehr ist insoweit als ver-

7 Siehe I I 1 e und I I I 1 e. 
8 Zur Berechnung der Altersrenten siehe unter Π 1 g und ΠΙ 1 g. 
9 Zu den Voraussetzungen siehe unter U l f und ΠΙ 1 f. 
1 0 Siehe zur Anpassung unter I I 1 g und ΙΠ 1 g. 
1 1 Zu den sozialen Rechten in der italienischen Verfassung siehe Corso, Der Staat, 

Beiheft 5 (1981), S. 29 ff.;  ders., Riv. trim, pubbl. 1981, S. 755 ff. 
1 2 Zu der Frage, inwieweit Art. 38 I I Cost, auch für selbständig Arbeitende Bedeu-

tung hat, siehe die Nachweise unter I I 2 a, Anm. 119. 
1 3 „Soziale Vorsorge"; dieser Begriff  wird häufig mit der Sozialversicherung als 

solcher gleichgesetzt, die „previdenza sociale" kann jedoch auch in anderen Formen 
durchgeführt  werden, siehe nur Sorace / Orsi Battaglini / Ruffili,  Diri t to pubblico, 
1981, S. 120. 

1 4 Siehe dazu noch ausführlich unter Π 2 b. 
1 5 Siehe unter Π 2 b und die Nachweise dort. 
1 6 Levi Sandri (Anm. 1), S. 223; Persiani, Dir i t to della previdenza sociale, 1983, 

S. 13. 
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fassungsrechtliche Grundlage auf das in Art. 201 GG niedergelegte Sozial-
staatsprinzip zurückzugreifen,  wonach die Bundesrepublik Deutschland 
„ein demokratischer und sozialer Bundesstaat" ist. 

Hierbei handelt es sich um eine die Gesetzgebung, Rechtsprechung und 
Verwaltung bindende Verfassungsnorm 17, deren Konkretisierung dem 
Gesetzgeber obliegt18 und die unter anderem in der Sozialversicherungs-
(und damit auch Rentenversicherungs-)gesetzgebung einen wesentlichen 
Ausdruck gefunden hat19. 

c) Gesetzliche Rentenversicherungen 
als Bestandteile umfassender Sozialleistungssysteme 

Sowohl in Italien als auch in der Bundesrepublik Deutschland sind die 
Rentenpflichtversicherungen der Arbeitnehmer Teil eines umfassenden 
Sozialleistungssystems20. 

Dieses wird in der Bundesrepublik Deutschland unter dem eher „statisch" 
verstandenen Begriff  der „sozialen Sicherheit" traditionell in die Bereiche 
Sozialversicherung, Versorgung und Fürsorge unterschieden21, wobei die 
gesetzlichen Rentenversicherungen der Arbeiter und Angestellten neben der 
Unfall-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung zum Bereich der Sozial-
versicherung rechnen. 

In Italien gehört die gesetzliche Rentenpflichtversicherung  der Arbeitneh-
mer zusammen mit den Vorsorgesystemen gegen Arbeitsunfälle,  Krankheit 
sowie Arbeitslosigkeit zum Bereich der „previdenza sociale"22, die zusam-
men mit der in Art. 38 I Cost, verfassungsrechtlich  normierten „assistenza 

1 7 „Staatsleitlinie", siehe Herzog, in: Maunz / Dürig / Herzog, Komm. z. GG, Art. 
20, VIII, Rdn. 6. 

is BVerfGE Bd. 36, S. 73 ff.  (84). 
1 9 Siehe Wannagat, Lehrbuch des Sozialversicherungsrechts, Bd. I, 1965, S. 173. 

Dies bedeutet nicht, daß die Sozialversicherung als Organisationsinstrument zur 
Erbringung sozialer Leistungen institutionell verfassungsrechtlich  garantiert ist, 
ablehnend z. B. BVerfGE Bd. 39, S. 302 ff.  (314). In neuerer Zeit wird allerdings ver-
sucht, über den Eigentumsschutz sozialversicherungsrechtlicher  Positionen, der in 
bestimmtem Umfang vom BVerfG anerkannt wird (dazu näher unter I I I 2 b), auch 
eine institutionelle Garantie des Sozialversicherungssystems zu begründen, so z. B. 
Heinze, Möglichkeiten der Fortentwicklung des Rechts der Sozialen Sicherheit zwi-
schen Anpassungszwang und Bestandsschutz, Gutachten Ε zum 55. Deutschen Juri-
stentag 1984, S. Ε 62 ff. 

2 0 Zu Italien siehe den Überblick bei Simons, Sozialer Fortschritt 1983, S. 202 ff. 
sowie Levi Sandri (Anm. 1); zum deutschen System siehe Bley, Sozialrecht, 1982. 

2 1 Wannagat (Anm. 19), S. 35; siehe auch Schmid, Sozialrecht und Recht der sozia-
len Sicherheit, 1981, S. 134, der im übrigen einen Überblick über die Verwendung des 
Begriffs  der sozialen Sicherheit in der Bundesrepublik Deutschland gibt, S. 127 ff;  in 
neuerer Zeit wird dieser Unterscheidung zum Teil die Differenzierung  nach Vorsorge-, 
Entschädigungs- und Ausgleichssystemen vorgezogen, siehe Schmid, a.a.O., S. 137 f. 
mit Nachweisen. 

2 2 Art. 38 I I Cost., siehe schon oben unter b. 

2 Boecken 


